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Begriff und Arten öffentlicher Abgoben

l. Einordnuno und Unterteiluna
der öffendichen Ähsoben 

-

2. Afuoben

Die Be8riffe .,drrentli.he Abgdben' bzw 'Ab8aben rnd Be-
s€tzlich ni.ht definierr. S e wprden däheJ ni.hr 'mme' F.nhe'l
lich eesehen. Unter öffentli.hen bzw. öffentlichiechtlichen Ab,
gaben versteht man aber im Allgemeinen
- hoheitlich aufedegte
- Celdzahlungspfli.hteo die

mindestens auch der Eimahmebeschaffunt dienen-
Bei den (öffentli.hen) Absaben ünterscheidet man Steuern,

Beiträ8e Gebühren und sonstige Abtaben (siehe Ül'ersicht

3. Sleuem

Steuem sind Geldleistungerl die ni.h! eine GeAenleislung
für eine be6ondere Leistune daßiellen und von einem öf-
tuntlichiechrlichen Cemdnwien zur Erzieluns von Einnah,
men allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zuirifft,
an dpn da, Ce.ell die LFi5tunEspricht lnLipft: oie Er2ielung
ror f trähmen ldr \eberzhe!l ,eh (5 3 Abs. r Sarz r AO).

Steuem sind damit zum einen öfientliche Abgaben ohne be
sond€re zweckbindung. Sie dienen grundsätzlich immer, wem
du(h h;ufrg nur dls Nebenzweck der trzielung von tinnl}}t.
men. \ichl .elen treten wrrt.chaft- ode' -ozrä1, neup'drne.
auch umweltpolitische Zwecke und Ziele bei der Schaftung, AE-
'chdrtunB oder UmSe"taltunB von <leuem in dpn Vo-de.gard.
M.isl'che HäuDLrw€.ke 'rnd be''. elsxei\e die Wi.ß.hä{ßlen
run& dre KonlunLruß.eu"mg. d.e Bevor/usüE bF(t imrre-
W,rr -chafr . /we,ee du(h Sreuerversunr isunsen (5ubrenl io-
nen), die EinkommensumverteilunS oder der Umwelts.hutz.

4. Beihäse

Bei t rä8e, ind Cpld leßtungpn d ie e inF ju- , rnche feßol  de.
ötfentl,.hen Re.hr. für die Möglichkeit der In.nspruchnahme
einer öffentli.hen Leistung, z. B. einer Einri.htung oder ejner
(Eß.hließu86)Anlage, durch einen BegüNtigten (LeistmSs-
empfänger bzw. Benutzer) von diesem eihebt. Sie werden zur
DeckunS (eines Teils) der rnvestitionskosten bzw. des Auf-
wands des Einri.htungsträAero für alie Einrichtunt erhoben
(vgl. Art. 5 bis 7 KAG, SS 127 ff. BaUCB). Insbesondere dam,
wem die Ein.ichtung auch der Allgemeinheit dient, kam nür
ein Teil des Investitionsaufwands über Beiträge eingehoben
werden (s. im EiMelnen KeftaN 12.40, Nr. 7)-

Im Gegematz zur Steuer steht der Beih.g6erhebung eine
besondele Leistung des Beihagsgläubigers tegenüber, die
darin besteht, dass der Beitragspflichtige die Möglichkeir hat,
die öffentliche Einrichtung in Anspruch zu nehmen, sie ihfr also
bereitgestellt whd. Der BayVGH bezeichnet den Beit.ag daher
als ein besondereo Entgelt zum ,,Ausgleich des Voiteils", der
einem Grundstück dulch die Möglichkeit, an eine öffentli.he

Einrichtun8 angeschtossen zü werderr erwä.hst lllrt il "d,,
5. 5. 1983, B1vGT 1983, 138). De. Gedanke der Gegenleistun&
des Aüsgleichs von Vorteilen und Lasten, ist der den Beitrag
im ab8abetuechdichenSimebestimmende Gesichtspunkt.

Im Gegeftatz zur GebüIr (s. mten 5.) genügt die Möglich-
keit der lnanspruchnalme (Benützung) dei öffentlichen Ein-
ri(htd8 bereils zur Be8lündung der Beitragspflkht,,owp,l
, iF den Beir 'ägcpf l ichhgen be'p, l -  e inen Vo, tp, lbmgl .  Bp, t ragp
sind damit der vorteilsausglei.hung dienende vorzügslasten.
Die Beibagspili.ht hängt somit, anders als bei der Cebühr, ni.ht
davon ab, ob der Begünstigte die Anlage oder Eitui.htüng tat
sächlich in Anspruch nimmt. Für den Beitragsbeie.htigten hat
das den Vorteil. dass er Beiträee ohne Rücksichiaufdie taisäch'
liche lnanspruchnahme de. öffentlichen Anlage oder Einrich-

5. Gebühren

Gebühren sind Geldleistungerl die eine juristische Person des
öffendichen Rechts als GeAenleistung für eine bestimmte (be-
sondere), tatsächlich in ansptu.h genonmene Leistung (einer
Aniase oder Einrichtuns) erhebi. lnnerhalb der Gebühren wird
unteßchied€n zwischm

Vetualtungs8ebütte4 die für die Vomahme von Amts
handlunsen (nach KG bzw. vwKostc) erhoben werden

- Benutzungsgebühreru die für die BenutzunS {nichi Benüt-
zungl) bzw. Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen eF
hoben werden (vsl. Art. I KAG ewie Kemahl 12.50).
Gebühren dürfe; ebenso wie Beikäse ni.ht im Missverhält-

nis zur gebotenen Leistung stehen. sie dürfen insbesond€re
auch nicht der Shafe oder Abschreckun8 dienen.

während der (HerstellunSs)Beitrat im Sinne des Art.5 KAG
und der SS 127 bis 135 BaUCB i. v. m. ,A4. 5a KAG trundsätz-
li.h nur einmal erhoben wird, seschieht dies bei der Benut-
zuntsgebüh!, ihrem wesen entsprechend, regelmäßit laufend,
meist in periodischen Abständen. Die Gebühr ist zudem mehr
personenbezogen austestaltet, während beim Beihag im Sinne
des Art. 5 KAG und der SS 127 bis 135 BaUGB i. v. m. Art. 5a
KAC dre Bezrehdg zum Crund-tücl rm Vordergrund -tehl
(..dinsliche bzw dffentliche Last').

fü, dh Beäntuortung de' I'a8e. ob e. ...h ber e,ner AbgabF
um einen Beitrae oder ehe Cebutu he.lelt ist tuchl auldie Be
zei.hnung, sond"ern auf die Ausgestaltung abzustellen. Ah Un
teß.heidungsmerkmale kommen der veruendungszwe.le der
Eenessungsmäßstäb und der Aiknüptungspunkt der Abgabe

6. Sonstige i;f,endi<he Ahgob€n

Die Sonshsen Absaben lassen si.h in die herkömmliche Ein-
teilüg na.hSteueri Beihägen Dnd Gebühren nichr enordnen;
sie stellen jedoch ebenfalls (öffentliche) Abtaben i. S. von 1.
dar. Zu ihren gehören vor allem (v81. darüber hinaus Ecker,
KomualabBaben in Bayern, Nr. 2.1.2.4)
- die Kleineinleiterabgabe nach Art.8 Abs.3 BayAbwAG

der E.stattun4dsotu.h für Kosten bestimmter Grundstü.ks
anschlüsse naih Ari. 9 KAG.

7. Kontnunolofuoben

Kodmmdläbg.ben l lo lmunäle Abgäber)  q ind ,o l rhe {of
fenll,chen) Abgdbpn die rndhe/ul du..chließl ch /ugunsten ei-
ner Kommune (Gemeinde Landkreis, Bezirk) o.ler eines
zweckverbands als Abtabeberechligem erhoben werdelr die-
em damit zufließen (Ertragshoheit) sowie (gaM oder zum Teil)
in seiner vetraltungshoheit stehen (vgl. Art. I KAG, A.t. 22
KommZG). Aus Art.83 Abs.2 Satz 2 BV ereibt sich für die Ce-
meinden das Re.ht, ihren FinaMbedarf dd.h öffentliche Ab-
gabenzu de.kenG. bereits unter 12.00).



lmerhalb der kommunalen Abgaben wild unteßchieden

- kommunalen Abgaben im engeren Sinn; dies sind nur dieie-
nigen, die ihre Emä.htigungs- bzw. Re.htsgtundlage im
KoMun.läbg$engesetz (Bayemdhabenund

- komunalen Abgaben im weiteren Sinn (eins.hließli.h
beispielsweise der Realsteuem, des Eß.hließuntsbeihats
nach SS 127ff. BaUGB i. V. m. Art.5a KAG und derKleinein-
leiterabSabe aufgrund Art. 8 Abs.3BayAbwAG, also auße!
halb des KAG g€regelter Kommünalab8aben).
In Bayem gibt s im Wesen{ichen folSende Kommunalab-

a) Gewerbesteuer nach dem Gewerbesteuersesetz (nach Festset-
zunS des Hebesatzes)

b)CMdsteuer na.h dem Grundsteuergesetz (nach Festsetzmg

c)Hundesteuer und ZweitwohnunSssteuer (seit 1.8.2004) als in
Bayem derzeit erhobene öruiche (verbrauch'und) Autwand'
steuem im Sinne des Art.3 KAG

2. Eeihäge
ä)Erschließüngsbeiträg gehäß SS 127 bis 135 BäuGB i. V. m.

b)Straßenausbaubeitra8 gemäß Art. 5 KAG
c)BerträBe zu -o Benamta Ie,runB.gpbundpnen Eitu(htun8en

rwaserveßorgü& EnM:isqeru n8l Semi ß Arl. a KAC
d)Fremdenverkehrsbeitrag gemäß Art. 6 KAC
e) Kurbeibag gemäß Art. 7 KAG

a)verwaltungsgebuhrcn
Fur Amr+dndlmsen im übedrdseaen (Arr .  r  f f .  rG.55 r  i i
VwKostG) üd ih eigenen wirkungskreis (Ait. 22 KG)

Cemäß Art. 8 KAC und gegebenenfalls spezialgesetzlichen
Ernä.htigungsgtundlägen (z- B. Art. 7 Abs- 2 BayAbfC, die
dort geregelte Abfalltebühr wird allerdings grundsäizlich
nur von den keisfreien Städten und Landkeisen erhoben),
lierzu gehdren die was.ergebühr. dre Lntwäs-erung,Sebüi,r,
die strdßemini8un8.8ebühJ. die Friedhofsgebühr, d'e Krn-
der8artengebüh! etc.

4. Sonslite Konmunalabtaben

Die beitrag$echtlichen Ausführungen unier den Kemzahlen
12.20 bis 12.60 beziehen sich vor allem auf die so senmten
gudstücksbezogenen B€iträge (tnvestitionsbeibäge) i. S. des
Att- 5 KAG md der SS 127 ff. BaUGB i- V. m. Art. 5a KAG, die
gebühFtuechrlkhen Austuhrulgen dur d,e Berutzurt.ge-
bühren im Sim€ des Art.8 KAC.
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